
Zurück zur Übersicht

Drucken
sexualisierte Werbung - Derigo
15.12.2022

Die eingebrachte Beschwerde wurde als offensichtlich unbegründet abgewiesen.
Demnach stellen wir die Beschwerde ohne weiteres Verfahren ein (siehe auch
Verfahrensordnung Artikel 9 (1), www.werberat.at/verfahrensordnung.aspx).

Die Prüfung wurde von einem „Kleinen Senat“ (Artikel 9 (2)) durchgeführt und
erfolgte auf Basis des Ethik-Kodex der Österreichischen Werbewirtschaft.

Guten Tag,

ich möchte anfragen, inwieweit ein derartiger "Werbespruch" zulässig ist.
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ZVR Zahl: 693792629

Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 9:00 bis 14:00 Uhr
Tel: +43 (0) 664 543 0136
E-Mail: office@werberat.at
Beschwerde-E-Mail: beschwerde@werberat.at

www.werberat.at
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